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Erwägungen

E. 1
die Hälfte der aufgelaufenen Verwertungskosten von Fr. 1'476.55 [= ½ x Fr. 2'953.15] vom
Verwertungskonto der Beschwerdeführerin beziehen;

E. 2
die andere Hälfte der aufgelaufenen Verwertungskosten von Fr. 1'476.60 dem Pfän-
dungsverfahren Nr. 4 gegen B._____ belasten;
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E. 3
die Kosten der Prämien 2015 sowie 2016 der gesetzlichen Gebäudeversicherung des
Kantons Zürich (GVZ) im Betrage von je Fr. 354.25 für das Wohnhaus mit Garage […]
vom Konto der Beschwerdeführerin beziehen;

E. 4
den Restbetrag (Fr. 357.60) auf dem Konto der Beschwerdeführerin pfänden (pen- dentes
Verfahren Nr. 5 gegen die Beschwerdeführerin; Betr. Nrn. 6, 7, 8, 9). 2. Mit Eingabe an das
Einzelgericht im summarischen Verfahren des Bezirksge- richtes Meilen vom 3. Juli 2017
verlangte die Beschwerdeführerin die Rückzah- lung eines Betrages "auf Fr. 3'700.– (zzgl.
Zins)", den sie dem Betreibungsamt zur Abwendung der Versteigerung vom 24. Februar
2014 zu viel geleistet habe (act. 1 S. 1). Sie machte im Wesentlichen geltend, von der
Gebäudeversicherung nicht betrieben worden zu sein, und beanstandete, dass das
Betreibungsamt mit ihrem Geld den Anteil ihres früheren Ehemannes an den
Verwertungskosten von Fr. 1'476.50 beglichen habe; schliesslich sei aus dem
Betreibungsauszug nicht ersichtlich, dass das Betreibungsamt im Pfändungsverfahren Nr. 5
Forderungen von Fr. 357.60 beglichen habe (act. 1 S. 2). Das Bezirksgericht nahm die
Eingabe als betreibungsrechtliche Beschwerde ge- gen die Verfügung des
Betreibungsamtes vom 20. Januar 2016 entgegen und trat mit Beschluss vom 20. Juli 2017
darauf nicht ein. Es erwog, es müsse davon ausgegangen werden, dass die
Beschwerdeführerin die 10-tägige Beschwerde- frist versäumt habe. Konkrete Hinweise
darauf, dass die Verfügung des Betrei- bungsamtes vom 20. Januar 2016 nichtig wäre,
fänden sich in der Eingabe der Beschwerdeführerin nicht (act. 6, insbes. Erw. 2.1 und 3.2).
3. Mit Eingabe vom 8. August 2017 erhob die Beschwerdeführerin beim Oberge- richt
rechtzeitig Beschwerde (act. 7; vgl. act. 4/1). Sie hält am Antrag auf Rück- zahlung von Fr.
3'700.– nebst Zins fest. Weiter beantragt sie Ersatz des Scha- dens, den sie seit 13. Januar
2014 erlitten habe. Das Betreibungsamt sei sodann zu verpflichten, vor dem Gericht eine
Kopie der Betreibungen der Gebäudeversi- cherung für die Prämien 2015 und 2016 und
genaue Abrechnungen mit Belegen über die Verwendung der am 13. Januar 2014



eingezahlten Fr. 3'700.– vorzule- gen (act. 7 S. 3). Sie macht unter anderem geltend, sie
habe beim Betreibungs-
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wie das Amt ihr Geld verwendet habe (act. 7 S. 2). Die erstinstanzlichen Akten wurden
beigezogen (act. 1–4). II. 1. Die Beschwerde gegen eine Verfügung des Betreibungsamtes
muss bei der Aufsichtsbehörde binnen zehn Tagen seit dem Tag, an welchem der
Beschwerde- führer von der Verfügung Kenntnis erhalten hat, angebracht werden (Art. 17
Abs. 2 SchKG). Die Rechtsmittelfrist ist eine Verwirkungsfrist. Deren Wiederher- stellung
ist nur unter strengen Voraussetzungen möglich (Art. 33 Abs. 4 SchKG). Die
Beschwerdeführerin räumt ein, seinerzeit keine Beschwerde gegen die be-
treibungsamtliche Verfügung vom 20. Januar 2016 erhoben zu haben. Sie macht geltend,
auf die Gesetzeskonformität der Verfügung vertraut zu haben (act. 7 S. 2). Dies ist –
abgesehen davon, dass es im obergerichtlichen Verfahren ver- spätet vorgebracht wird –
kein Grund, die versäumte Beschwerdefrist wiederher- zustellen. Der Entscheid der
Vorinstanz vom 20. Juli 2017, wegen Versäumung der Be- schwerdefrist nicht auf die
Beschwerde gegen die betreibungsamtliche Verfügung einzutreten, ist somit nicht zu
beanstanden. Die vorliegende Beschwerde ist, so- weit sie sich gegen den Entscheid der
Vorinstanz richtet, abzuweisen. Dass die betreibungsamtliche Verfügung an einem
Nichtigkeitsgrund leiden würde, ist nicht ersichtlich. Die Zuständigkeit zur Behandlung des
von der Beschwerdeführerin neu geltend gemachten Schadenersatzanspruchs liegt nicht bei
den betreibungsrechtlichen Aufsichtsbehörden. Was den Anspruch auf Abrechnung mit
Belegen über die Verwendung der Fr. 3'700.– betrifft, ist in der angefochtenen Verfügung
des Be- treibungsamtes über den Betrag von Fr. 2'542.65 abgerechnet und darauf hinge-
wiesen worden, dass dies der Rest der zur Abwendung der Versteigerung einbe- zahlten Fr.
3'700.– sei. Über die Differenz ist im vorliegenden Verfahren nicht zu

- 5 - entscheiden und es besteht kein Anlass, weitere Abrechnungen und Belege bei-
zuziehen. Insoweit ist nicht auf die Beschwerde einzutreten. 2. Die Beschwerdeführerin sei
auf Folgendes hingewiesen: Das Betreibungsamt hat in seiner Verfügung klar zum
Ausdruck gebracht, dass es die Gebäudeversicherungsprämie 2015 im Sinne einer
Verwaltungshandlung be- zahlt habe und auch die Prämie 2016 in diesem Sinne zahlen
werde (act. 2/2 S. 4). Dass die Zahlungen tatsächlich erfolgt sind, ergibt sich aus der von der
Be- schwerdeführerin dem Obergericht eingereichten E-Mail der Gebäudeversiche- rung
vom 8. August 2017 (act. 9/4). Im Rahmen der Grundstückverwaltung ge- pfändeter
Grundstücke hat das Betreibungsamt laufende Abgaben etc., wozu auch die Prämien für die
Gebäudeversicherung gehören, bei Fälligkeit ohne Wei- teres zu bezahlen (Art. 17 VZG).
Einer Betreibung dafür bedurfte es nicht. Das Betreibungsamt hat nicht verfügt, dass mit
dem Restbetrag von Fr. 357.60 Betreibungsforderungen getilgt würden, sondern dass dieser
Betrag gepfändet werde. Die Pfändung ist in der eingereichten Pfändungsurkunde
(Pfändungs- Nummer 5) aufgeführt (act. 2/4 S. 6). Der Verwertungskostenanteil des
früheren Ehemannes der Beschwerdeführerin von Fr. 1'476.60 wurde gemäss Verfügung
des Betreibungsamtes vom 20. Januar 2016 dem Pfändungsverfahren gegen B._____, nicht
der Beschwerdeführerin be- lastet. Es wird erkannt:
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